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oder fällt der Anlaß zu einer Verwaltungshandlung 
weg, so ist eine Teilgebühr zu entrichten. Die Teil
gebühr ist nach dem Verhältnis der bereits erledigten 
Teile zu den unterbliebenen Teilen der Verwaltungs
handlung festzusetzen. Dies gilt auch dann, wenn eine 
gebührenpflichtige Verwaltungshandlung nicht zu Ende 
geführt wird, weil die Beteiligten eine Voraussetzung 
für ihren Abschluß nicht erfüllt haben.

(4) Ist im Gebührentarif für eine gebührenpflichtige 
Verwaltungshandlung eine Rahmengebühr festgesetzt 
(Mindestsatz und Höchstsatz), so ist die Gebühr inner
halb des gegebenen Rahmens nach den in Abs. 1 ge
nannten Merkmalen zu bemessen und festzusetzen.

(5) Die Gebührenbeträge sind auf volle 0,10 DM auf
zurunden. Der Mindestgebührensatz beträgt in jedem 
Falle 0,50 DM.

§ 7
Fälligkeit der Gebühren

(1) Gebühren werden mit Abschluß der gebühren
pflichtigen Verwaltungshandlung fällig. Auslagen wer
den mit ihrer Festsetzung fällig.

Soweit in den Fällen des § 8 Abs. 3 den Gebühren
schuldnern Gebühren- und Auslagenrechnungen mit 
der Post zugestellt werden, ist der Rechnungsbetrag 
am Tage der Zustellung fällig. Als Zustellungstag gilt 
der dritte Werktag nach Aufgabe zur Post (Postauf
gabestempel).

(2) Gebührenpflichtige Verwaltungshandlungen kön
nen von Gebührenvorschüssen und Auslagenvorschüs
sen abhängig gemacht werden.

(3) Gebührenschuldnern, die laufend gebührenpflich
tige Verwaltungshandlungen veranlassen, kann eine 
monatliche Gebührenentrichtung gestattet werden.

§ 8
Erhebungsberechtigte

(1) Gebühren werden von den Organen der staat
lichen Verwaltung, die die gebührenpflichtigen Verwal
tungshandlungen vornehmen, festgesetzt und erhoben. 
Sind mehrere Organe der staatlichen Verwaltung an 
einer Verwaltungshandlung beteiligt, können sie be
stimmen, wer die Gebühren festsetzt und erhebt.

(2) Gebühren werden im Haushalt des betreffenden 
Organs der staatlichen Verwaltung vereinnahmt.

(3) Für den Gebührennachweis findet die Anordnung 
vom 29. Mai 1953 über die Verwendung einheitlicher 
Verwaltungsgebührenmarken durch die Organe der 
staatlichen Verwaltung (ZB1. S. 261) Anwendung. Der 
Minister der Finanzen kann in Ausnahmefällen einen 
anderen Gebührennachweis zulassen.

§ 9
Ermittlung, Festsetzung, Erhebung und Beitreibung 

sowie Verjährung vcn Gebühren
(1) Die Gebührenschuldner sind verpflichtet, auf Ver

langen der Organe der staatlichen Verwaltung wahr
heitsgemäße Auskünfte zu erteilen oder Unterlagen 
vorzulegen, die für die Ermittlung, Bemessung und 
Erhebung der Gebühren von Bedeutung sind.

(2) Die Gebührenfestsetzung ist im Einzelfall nicht 
fermgebunden. Als Gebührenfestsetzung gilt jede Wil
lenskundgebung eines Organs der staatlichen Verwal
tung, mit der erstmalig ein bestimmter Betrag von 
einer bestimmten Person als Gebühr gefordert wird. Im 
Falle der gesamtschuldnerischen Haftung (§ 5 Abs. 3) 
gilt als Gebührenfestsetzung jede entsprechende Wil
lenskundgebung gegenüber einem Beteiligten.

(3) Gebühren müssen schriftlich festgesetzt werden,
. wenn der Gebührenschuldner Einwendungen gegen 
eine ihm mündlich bekanntgegebene Gebührenforde
rung erhebt oder wenn die zwangsweise Einziehung 
von Gebühren notwendig wird.

(4) Gebühren können im Verwaltungswege zwangs
weise eingezogen werden.

(5) Der Anspruch auf Gebühren unterliegt der Ver
jährung. Die Verjährungsfrist beträgt zwei Jahre. Sie 
beginnt mit Ablauf des Jahres, in dem die gebühren
pflichtige Verwaltungshandlung beendet wurde.

§ 10
Nachforderung und Erstattung von Gebühren

(1) Bei unrichtiger Festsetzung können Gebühren in
nerhalb von zwei Jahren nach Beendigung der gebüh
renpflichtigen Verwaltungshandlung nachgefordert 
werden.

(2) Eine Erstattung entrichteter Gebühren aus Rechts
gründen kann innerhalb einer Frist von zwei Jahren 
nach Beendigung der gebührenpflichtigen Verwaltungs
handlung beantragt werden.

§ 11
Stundung und Erlaß von Gebühren

Das die Gebühren festsetzende Organ der staatlichen 
Verwaltung ist berechtigt, Gebühren zu stunden, wenn 
ihre Erhebung mit erheblichen Härten für den Gebüh
renschuldner verbunden ist, oder Gebühren, deren Er
hebung nach Lage des einzelnen Falles unbillig wäre, 
teilweise oder ganz zu erlassen.

,§ 12 
Rechtsmittel

(1) Gegen eine Gebührenfestsetzung ist binnen einer 
Frist von einer Woche nach Bekanntwerden die Be
schwerde an das Organ der staatlichen Verwaltung 
zulässig, welches die Gebühr festgesetzt hat.

(2) Will das betreffende Organ der staatlichen Ver
waltung der Beschwerde nicht stattgeben, so ist die 
Beschwerde dem übergeordneten Organ der staatlichen 
Verwaltung zur Entscheidung vorzulegen. Die Entschei
dung des übergeordneten Organs ist endgültig.

(3) Bei Einlegen einer Beschwerde bleibt die Gebüh
renfestsetzung wirksam und die Erhebung der Gebühr 
wird nicht aufgeschoben. Die zwangsweise Einziehung 
kann ausgesetzt werden.

§ 13 
Gebührentarife

(1) Verwaltungsgebühren sind nach den Gebühren
tarifen zu erheben, die vom Minister der Finanzen im 
Einvernehmen mit dem zuständigen Minister bzw. 
Staatssekretär mit eigenem Geschäftsbereich bekannt
gegeben werden.*

(2) Mit Zustimmung des Ministers der Finanzen 
können für bestimmte Fälle die Gebühren niedriger 
festgesetzt bzw. kann Befreiung von den Gebühren 
gewährt werden.

§ 14
Gebührenordnungen

Die Räte der Bezirke, der Kreise und Gemeinden 
sind nicht berechtigt, abweichende Gebührenordnun
gen über Verwaltungsgebühren zu erlassen oder Ge
bühren abweichend von den Gebührentarifen festzu
setzen.

* Erscheinen in Kürze als Sonderdrude im VEB Deutscher 
Zentralverlag.


